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1 Einleitung 
 



▪

2 Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden 
 

2.1 Zuständigkeit der Gemeinden 

 

 

2.2 Zustimmung zu Nutzungsplanungen für Gewässerflächen 

 

1  Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0). 

2  Gesetz über See- und Flussufer vom 6. Juni 1982 (See- und Flussufergesetz; BSG 704.1).  

3  Bauverordnung vom 6. März 1985 (BSG 721.1). 

4  Vgl. dazu ausführlicher Zaugg/Ludwig 2007: Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern (Band I; Art. 33 N. 1)
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3 Planungsaufgaben bezüglich Bootsstationierung 
 

3.1 Drei verschiedene Uferbereiche  

 

 

 

 

 

 

3.2 Planungsaufgaben in den Ausschlussbereichen 

 

 

3.3 Planungsaufgaben in den Konsolidierungsbereichen 

 

3.3.1 Vorgaben aus den Sachplänen 



▪

 

3.3.2 Notwendigkeit einer umfassenden Interessenabwägung 

 

 

 

 

3.3.3 Inhalte der Interessenabwägung 

 

 

 

 

 

 

 

5  Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1). 

6  Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (SR 700). 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (SR 451).
8  Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz; SR 814.20). 

Gesetz vom 14. Februar 1989 über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasserbaugesetz; BSG 751.11; zurzeit in Revision).
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3.3.4 Mögliche Planungsinstrumente 

10  Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung (SR 451.31). 

11  Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (SR 451.33). 

12  Naturschutzgesetz vom 15.  September  1992 (BSG 426.11). 

13  Verordnung vom 21. Januar 1991 über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung (SR 

922.32). 

14 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201).
15  Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (SR 923.0). 

16  Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (SR 747.201). 

 



▪

 

 

3.3.5 Weitere Anforderungen an die kommunalen Planungen 

 

3.4 Planungsaufgaben in den Prüfungsbereichen 

3.4.1 Vorgaben aus den Sachplänen 

17  Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (SR 814.011). 
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3.4.2 Inhalte der Interessenabwägung 

 

3.4.3 Mögliche Planungsinstrumente 

 

3.4.4 Weitere Anforderungen an die kommunalen Planungen 
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3.4.5 Zeitliche Vorgaben 
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Aufgabe klären 

 

 

 

 

 

 

VORPROJEKT 

Voranfrage 

 

 

 

 

 

PLANUNGSPROJEKT 

Erarbeitung  

(inkl. Mitwirkung) 

 

 

PLANUNG 

(Pläne, Vorschriften etc.) 

Möglich ist auch, dass zuerst eine Anpassung des kantonalen Sachplans Seeverkehr erforderlich ist, bevor eine kommunale 

Nutzungsplanung erfolgen kann (z.B. Änderung der Vorgaben in einem Objektblatt oder Umklassierung von einem gelben 

Konsolidierungs- in einen roten Prüfungsbereich. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf diesen Spezialfall an dieser Stelle 

nicht weiter eingegangen.  

http://www.be.ch/agr
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Vorprüfung  

 

 

 

 

VORPRÜFUNGSBERICHT 

 

 

Anpassungen 

 

AUFGELEGTE PLANUNG 

 

 

Einspracheverhandlungen 

 

 

Anpassungen 

 

 

 

BESCHLOSSENE PLANUNG 

 

GENEHMIGTE PLANUNG  

 

Inkraftreten 

 

 

 

Umsetzung / Anwendung 
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Sollen bestehende Anbindestellen aufgehoben werden, so stellen sich heikle rechtliche Fragen. In diesen Fällen ist 

eine sorgfältige Analyse des rechtlichen Ist-Zustands und der notwendigen Massnahmen unabdingbar. Den Ge-

meinden wird dabei folgendes Vorgehen empfohlen: 

 

1. Schritt: Analyse des Rechtsstatus für jede aufzuhebende Anbindestelle 

Die Frage, ob und wie das Aufheben einer bestehenden Anbindestelle rechtlich möglich ist bzw. welche Entschädi-

gungsfolgen die Aufhebung nach sich zieht, hängt davon ab, welchen Rechtsstatus die betroffene Anbindestelle hat. 

In der Vergangenheit wurden Anbindestellen mit sehr unterschiedlichen Instrumenten «bewilligt»20. Die Rechts-

grundlagen müssen daher für jede Anbindestelle einzeln analysiert werden Dabei ist insbesondere abzuklären: 

 Wurde für die Anbindestelle eine Baubewilligung erteilt? Falls ja: Wer hat diese erteilt? Wurde sie befristet 

oder unbefristet erteilt? 

 Wurde für die Benützung der Seefläche eine Konzession ausgestellt oder liegt eine Bewilligung für den ge-

steigerten Gemeingebrauch vor (vgl. Art. 8 des Schifffahrtsgesetzes21)? Falls ja: Wann wurde diese ausge-

stellt? Ist die Konzession bzw. Bewilligung befristet oder unbefristet? Ist sie allenfalls kündbar? 

 

2. Schritt: Prüfen einer einvernehmlichen Lösung 

Die Aufhebung bestehender Anbindestellen wird wesentlich vereinfacht, wenn die Inhaberinnen und Inhaber mit der 

Aufhebung einverstanden sind. Ein Einverständnis ist insbesondere denkbar, wenn bestehende Anbindestellen nur 

verschoben werden sollen bzw. wenn Realersatz angeboten werden kann. 

 

3. Schritt:  Prüfen einer Aufhebung gegen den Willen der Inhaberin/des Inhabers und allenfalls Schaffung  

eines Enteignungstitels 

Ist eine Aufhebung mit Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers nicht möglich, so muss die Gemeinde prüfen, 

ob und mit welchen Mitteln sie die Aufhebung erzwingen kann. Dabei stellen sich komplexe rechtliche Fragen, wes-

halb der rechtzeitige Beizug einer Fachperson empfohlen wird. Je nach Rechtsstatus sind die Möglichkeiten unter-

schiedlich: 

 In gewissen Fällen ist eine zwangsweise Aufhebung durch einseitige Erklärung des Gemeinwesens möglich. 

Das ist bei Anbindestellen denkbar, für die keine oder bloss eine befristete Baubewilligung vorliegt und für 

welche auch der Rechtstitel zur Nutzung der öffentlichen Sache (Konzession oder Bewilligung für den ge-

steigerten Gemeingebrauch) befristet oder kündbar ist. Dasselbe gilt bei jenen Anbindestellen, bei denen 

der Kanton oder die Gemeinde selbst Inhaber bzw. Inhaberin ist und die an Dritte bloss vermietet worden 

sind. In all diesen Fällen müssen für die Aufhebung die notwendigen Massnahmen rechtzeitig in die Wege 

geleitet werden (z.B. Kündigung des Mietvertrages oder der Bewilligung zum gesteigerten Gemeinge-

brauch). 

 Liegt für die Anbindestelle eine (unbefristete) Baubewilligung und/oder eine noch laufende Konzession vor, 

so muss die Gemeinde mit der Planung die notwendigen Eigentumsbeschränkungen anordnen, damit eine 

zwangsweise Aufhebung durchgesetzt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass mit einer Baubewilligung 

erstellte Bauten und Anlagen grundsätzlich die Besitzstandsgarantie geniessen und Konzessionen während 

ihrer Laufzeit nur unter strengen Voraussetzungen widerrufen bzw. beschränkt werden können. In vielen 

Fällen wird für die zwangsweise Aufhebung nebst einer planerischen Eigentumsbeschränkung auch eine 

formelle Enteignung nötig sein. Die Gemeinde muss daher bei der Planung darauf achten, dass ihr der Plan 

wenn nötig auch das Enteignungsrecht einräumt.  

20  Vgl. bezüglich der Abgrenzung zwischen Konzession und Bewilligung für den gesteigerten Gemeingebrauch auch Bernische 

Verwaltungsrechtssprechung BVR 1988 S. 74 E. 3. 

21  Gesetz über die Schiffahrt und die Besteuerung der Schiffe vom 19. Februar 1990 (BSG 767.1). Die in Art. 8 des Gesetzes 

erwähnte «Bewilligung» kann ihrem Inhalt nach sowohl eine Bewilligung für den gesteigerten Gemeingebrauch als auch eine 

Konzession sein (vgl. BVR 1996 S. 528 E. 2b, ferner BVR 1998 S. 308 E. 5)  
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Sollen der Bootsstationierung dienende Anlagen effektiv zurückgebaut werden (wie etwa bei Bojenfeldern), 

so muss die Gemeinde in der Regel eine Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN; Freifläche) nach Art. 77 

BauG ausscheiden und in den Vorschriften zum Plan die erforderlichen Eigentumsbeschränkungen sowie 

die Zweckbestimmung der ZöN festlegen (zum Beispiel «Renaturierung», «Freifläche zum Schwimmen», 

usw.). Die Zonenzuweisung verleiht dem Gemeinwesen auch das Enteignungsrecht für eine allenfalls nötige 

Enteignung (vgl. Art. 128 Abs. 1 Bst. a BauG). Das Ausscheiden einer solchen Zone ist nur dann möglich, 

wenn ein genügend grosses öffentliches Interesse für die Freihaltung und Aufhebung besteht. 

In einigen Fällen ist ein Rückbau der Bootsstationierungsanlage nicht nötig und es genügt stattdessen, nur 

die weitere Benützung der Anlage als Bootsplatz zu untersagen – beispielsweise bei Bootshäusern, zu de-

nen der wasserseitige Zugang durch einen schützenswerten Schilfgürtel führt. In diesem Fall kann die Ge-

meinde einen (überlagernden) Bereich zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Ufer ausscheiden 

(vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. d SFG) und in den dazugehörigen Vorschriften die notwendigen Eigentumsbeschrän-

kungen anordnen, insbesondere ein Verbot zur Nutzung der Anlage für die Bootsstationierung. Sollte zur 

Umsetzung des Nutzungsverbots eine formelle Enteignung nötig sein, so verschafft ein solcher Bereich dem 

Gemeinwesen ebenfalls das Enteignungsrecht (vgl. Art. 128 Abs. 1 Bst. a und d BauG). Auch diese Mass-

nahme ist nur dann möglich, wenn ein wichtiges, überwiegendes öffentliches Interesse gegeben ist, was im 

Planungsprozess zu klären ist. 

 

Erfordert die Aufhebung von Anbindestellen eine Enteignung, so wird sie in aller Regel Entschädigungsfolgen nach 

sich ziehen. Denn Enteignungen sind bereits von Verfassung wegen voll zu entschädigen (vgl. Art. 26 Abs. 2 BV22 

und Art. 5 Abs. 2 RPG23). Diese (potentiellen) Kostenfolgen müssen bei der Planung abgeklärt werden und in die In-

teressenabwägung einfliessen. 

 

Ermöglicht ein Nutzungsplan den Bau neuer Anbindestellen als Ersatz von bestehenden, so muss rechtlich sicher-

gestellt werden, dass die neuen Anlagen erst dann in Betrieb genommen werden dürfen, wenn der Rückbau der 

aufzuhebenden Plätze eingeleitet ist. Das erfordert eine entsprechende Regel in den Vorschriften zu den neuen An-

lagen. 

 

 

 

 

22  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101). 

23  Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700). 
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A Regelungsbedarf  

Wirkungsbereich 

Regelungsinhalte 

B Inhalte Nutzungsplan 

 

 

 

 

C Inhalte Überbauungsvorschriften (Musterformulierungen) 

 

Flächen zur Bootsstationierung 
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Freifläche G (Gewässer): 

Bereich zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Ufer B 

Musterplan 
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